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Geovisualisierung ist moderne Kartographie. Sie veranschaulicht und 
kommuniziert Geoinfor mationen und trägt damit wesentlich zum Ver
ständnis unserer komplexen Umwelt bei (Tätigkeitsfelder siehe nebenste
hende Grafik). Hierbei bedient sie sich statischer, animierter und interak
tiver Darstellungen am Bildschirm sowie  gedruckter Land karten. 
Die modernen Techniken der Geovisualisierung, ihr Einsatz in der Praxis, 
die kartographischen Medien und Produkte  sowie deren Nutzung sind  
deshalb die redaktionellen Schwer punkte der KN.
Die Beiträge sind ExklusivVeröffentlichungen und  haben  Zitiercharakter 
in der Fachwelt. Sie sind sorgfältig redigiert und vom Editorial Board (sie
he Seite 5 unten) begutachtet.
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Fachorgan der Deutschen Gesellschaft für Kartographie e. V. (DGfK), der 
Schweizerischen Gesellschaft für Kartographie (SGK) und der Österreichischen 
Kartographischen Kommission in der Österreichischen Geographischen Ge
sellschaft (ÖKK).

Verbreitung der
Kartographischen Nachrichten
nach Postleitzahlen
(Mit Österreich und
der Schweiz)

Jahresdurchschnitt 1.1. bis 31.12.2017 (6 Ausgaben)   

Druckauflage  3 330 Exemplare
Tatsächlich verbreitete Auflage 3 265 Exemplare
Verkaufte/abonnierte Auflage   3 015 Exemplare
– davon Mitgliederstücke   2 415 Exemplare
Geographische Verbreitung
– Deutschland 3 025 Exemplare
– Ausland 240 Exemplare
Freistücke 250 Exemplare
Rest-, Archiv- und Belegexemplare 50 Exemplare

Auflagen und Verbreitung

Organschaften

Auflagen und Verbreitung

Kartographische 
Nachrichten
Journal of Cartography and Geographic Information

Organ der DGfK, der SGK und der ÖKK

Auflagen und Verbreitung3

0 50 150 km

175

443
419

1

2

34

5

6

7 8

9

100

0

A

CH

330

205
35

280

280

435

355

200
345

195

250

360



Kartographische 
Nachrichten
Journal of Cartography and Geographic Information

Organ der DGfK, der SGK und der ÖKK Termin- und Themenplan 2018T
Kirschbaum Verlag GmbH · Siegfriedstraße 28 · 53179 Bonn · Tel. (0228) 95453-0 · Fax 95453-37 · E-Mail: anzeigen@kirschbaum.de

Heft- 
Nr.

Erscheinungs- 
termin

Anz.-/Druck- 
unterlagen-

schluss*)
Themenübersicht*) 
Hauptthemen

Messen/Kongresse Geoinformation aktuell

Februar 20.02.2018 23.01.2018 n  Smart Cartography       
n  OpenStreetMap 
n  Ausgabe zum Deutschen Kartographie Kongress

07.–09.03.                
Deutscher Kartographie 
Kongress, München

Marktumschau

März/ 
April

20.04.2018 23.03.2018 n  WebGIS       
n  Generalisierung 

Marktumschau

Juni 12.06.2018 23.05.2018 n  Crowdsourcing
n  BIM

Marktumschau

3
2

1
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Die Veröffentlichung und Reihenfolge der Themen ist unverbindlich und kann aus redaktionellen Gründen verändert werden.
*) Digitale Druckvorlagen für den Textteil können Sie noch eine Woche nach Anzeigenschluss liefern.

Editorial Board:

Prof. Dr. Hartmut Asche, Potsdam
Prof. Dr. Manfred Buchroithner, Dresden
Prof. Dr. Dirk Burghardt, Dresden
Prof. Dr. Doris Dransch, Potsdam
Prof. Dr. Manfred Ehlers, Osnabrück
Prof. Dr. Irina Fabrikant, Zürich, Schweiz
Ass.-Prof. Dr. Sven Fuhrmann, Fairfax, USA
Prof. Dr. Georg Gartner, Wien, Österreich

Prof. Dr. Dietmar Grünreich, Ronnenberg
Dr. Rolf Harbeck, Bonn
Prof. Dr. Lorenz Hurni, Zürich, Schweiz
Prof. Dr. Armin Hüttermann, Ludwigsburg
Prof. Dr. Wolfgang Kainz, Wien, Österreich
Prof. Dr. Peter Kammerer, München
Prof. Dr. Wolf Günther Koch, Dresden
Prof. Dr. Menno-Jan Kraak, Twente, Niederlande

Prof. Dr. Jukka Krisp, Augsburg
Prof. Dr.-Ing. Liqui Meng, München
Prof. Dr. Jochen Schiewe, Hamburg
Prof. Dr. Jürgen Schweikart, Berlin 
Prof. Dr. Johannes Schoppmeyer, Bonn
Prof. Dr.-Ing. Monika Sester, Hannover
Prof. Dr. Julia Siemer, Regina, Kanada
Prof. Dr. Reinhard Zölitz, Greifswald

August 20.08.2018 23.07.2018 n OpenStreetMap
n 3D-Stadtmodelle
 

16.–18.10. 
INTERGEO, Frankfurt

Vorberichte zur INTERGEO

Oktober 25.10.2018 27.09.2018 n VGI (Volunteered Geographic Information)
n Interaktive Kartographie
n 3D-Stadtmodelle

Marktumschau

Dezember 14.12.2018 16.11.2018 n Web-Mapping/Cloud-Mapping
n Empirische Kartographie

Nachberichte zur INTERGEO
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L. Brink: Generalization of school wall maps since 1840  |  WALL MAPS 

into practice for centuries. Though over-full 
maps were not uncommon before 1800, the 
growth of the topographic knowledge in the 
first half of the 19th century made general-
ization an ever-increasing necessity. Ac-
cordingly, this was the time the term gener-
alization began to circulate (Neumann 1973; 
Steward 1974), even though a pioneer in this 
field, E. von Sydow, still used the term Ver-
kleinerung in his ground-breaking article 
Drei Karten-Klippen: „Eine Klippe, welche 
alle Elemente der Karte berührt, und an 
welcher schon Viele gescheitert sind“ 
(Sydow 1866). In 1910 A. Hettner would 
again try to comprehend the generalization 
with statements as: „Die Vereinfachung 
kann als Weglassung, oder die Weglassung 
umgekehrt als Vereinfachung aufgefaßt 
werden“ (Hettner 1910). And somewhat 
later M. Eckert devoted attention to gener-
alization in his monumental Die Kartenwis-
senschaft: „Diese ist gemeinhin das Kriteri-
um guter und brauchbarer Karten. … Die 
Ausführung unterliegt ganz und gar dem 
Können und Kennen des Kartenzeichners“ 
(Eckert 1921). With the rise of cartography 
as a science since the fifties the attention for 
generalization increased. As a result the 

tion was paid to the map user can explain 
why so long and so many over-full maps 
were produced. However, the wave of 
democratization in the sixties also seems to 
have left its marks in cartography: “Until 
1970 cartographers did not worry much 
about requirements which cartographic 
communication has to fulfil” (Ormeling 
1972). And the Czech cartographer Koláčný 
wrote in his famous article on a cartograph-
ic information model: “One would hardly 
believe how little attention has been given 
until recently to the theory and practice of 
map use” (Koláčný 1969a). The remedy 
against over-full maps is of course carto-
graphic generalization. After a short intro-
duction on this subject the generalization of 
school wall maps will be considered. For 
also from the users of certain school wall 
maps – pupils but also teachers – it seems 
to have been expected that they would apply 
magnifying glasses and binoculars.

2 Jedes Kartenzeichnen  ist ein Generalisieren
Cartographic generalization is one of the key 
operations in cartography and has been put 

1 Visual clutter
The overloading of maps can be considered 
as the arch-enemy of map legibility. In a 
book with the sounding title Grundsatzfra-
gen der Kartographie this is stated as „Über-
lastung des Kartenbildes ist eines der Haupt-
probleme der kartographischen Gestaltung“ 
(Bobek 1970). The map series of the Dutch 
Topografische Dienst give good examples of 
such overburdening. Since the 19th century 
they were “overfilled” to store as much in-
formation as possible. Nevertheless, they 
were “accepted without protest” (Commissie 
1973). If necessary, users surely could for a 
moment take hold of a magnifying glass? 
But according to the well-known Swiss 
cartographer Imhof this should be avoided: 
„Es ist falsch, die Minimaldimensionen dem 
Kartenlesen mittelst Lupe anzupassen“ (Im-
hof 1972). It was not the first time that he 
raised complaints: „In manchen Karten der 
letzten 150 Jahre vermag selbst ihr geüb-
tester Benützer das Gewirre von Strichen, 
Signaturen, Farben und Buchstaben nicht 
zu entwirren“ (Imhof 1967). Complaining 
about visual clutter is indeed an ever return-
ing phenomenon. The fact that little atten-

Generalization of school wall maps since 
1840: From maps on the wall to wall maps

Generalisierung von Schulwandkarten seit 1840:  
Von der Karte an der Wand zur WandkarteLowie Brink; Nijmegen (The Netherlands)The hypothesis that school wall maps in The Netherlands have become plainer and clearer since the 1840s has 

been put forward before, but has now been confirmed quantitatively for the first time. It has been concluded from 

measurements of the numerical map load that school wall maps have become emptier especially during the 19th 

century. Furthermore, measurements of the visual angles of point and line symbols have established that the map 

symbols on these maps have been drawn larger and thicker until the 1930s. This particular aspect of map gen-

eralization has gradually led to a completely new map type: a wall map that can be read from a distance.

n Keywords: wall map, school cartography, generalization, legibility, map load
Schon früher geäuβerte Vermutungen, dass die seit ungefähr 1840 verwendeten niederländischen Schulwandkar-

ten zunehmend einfacher und anschaulicher gestaltet wurden, können nun erstmalig quantitativ bestätigt werden. 

Aus Messungen der numerischen Kartenbelastung folgt, dass im Laufe des 19. Jahrhunderts Schulwandkarten 

immer mehr ausgeräumt wurden. Aus Messungen der visuellen Winkel von Punkt- und Linienkartenzeichen ergibt 

sich, dass die Kartensymbole in diesen Karten bis ungefähr 1930 immer gröβer und breiter gezeichnet wurden. 

Durch diese spezifische Form von Generalisierung entstand nach und nach ein ganz neuer Kartentyp: die auch in 

der Entfernung anschauliche Wandkarte.
n Schlüsselwörter: Wandkarte, Schulkartographie, Generalisierung, Anschaulichkeit, Kartenbelastung
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6 Grobe Art der Darstellung

The point symbol of most frequent oc-

curence in the Dutch school wall maps is the 

geometric (usually circular) place symbol. 

Figure 7 presents the visual angle of place 

symbols in the above investigated school 

wall maps as a function of the year of pub-

lication. The size of the largest geometric 

place symbol in the map is used to calculate 

the visual angle. The irregularly shaped 

symbols of the largest cities 
(Ortsgrundriß) 

are not considered for measurement as these 

can be regarded as area symbols. For veri-

fication the visual angles of the smallest 

geometric place symbols are also measured, 

but this reveals – despite a larger spreading 

– the same trend. Figure 7 clearly indicates 

ever, in those days it yielded him a grave 

reprimand: “The generalization by Mr. R. 

Bos is getting beyond a joke” (Niermeyer 

1902). In 1928 J. Schoonbeek had of course 

every right to design his school wall map of 

The Netherlands on an exceptionally small 

scale of 1:400.000 (point d). Nevertheless, 

including all the usual railway lines, canals, 

rivers and places in this small map did not 

speak of a „Mut zur weisen Beschränkung“ 

(Stollt 1967).

which “contain too much and all kinds of 

things” and which have in common with the 

“ordinary geographic maps” an “almost 

equal design and fullness of detail” (Jansen 

1864). In 1876 Jansen himself designed a 

school wall map of Utrecht (see fig. 5) and 

had the courage to lower the map load be-

neath B = 0.5 (point b). In 1902 even the B 

= 0.25 limit was broken (point c) by pri mary 

school teacher R. Bos with a very plain 

school wall map of France (see fig
. 6). How-

Fig. 4: Four map extracts (each circa 600 cm2) of school wall maps of Friesland (a province of The Netherlands) from the period 1849–1961 (codes FRI_OK_P, FRI_WO1A, 

FRI_NO1 and FRI_NO5 in Brink 2007). The numerical map load shows a declining trend (extracts a and b: scale 1:50.000, Collection Bodel Nijenhuis, Leiden University 

Libraries; extracts c and d: scale 1:100.000)

Fig. 5: School wall map of Utrecht (a province of The Netherlands) by J. F. Jansen from 1876 (point b in fig. 3) 

with a relatively low numerical map load (scale circa 1:56.000, Special Collections, Library University of 

Amsterdam)

Fig. 6: School wall map of France by R. Bos from 1902 

(point c in fig. 3) with a remarkably low numerical 

map load (scale 1:1.500.000)
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 Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Fremdbeilagen in Zeitschriften
1. Geltungsbereich
1.1  Für sämtliche Vereinbarungen mit dem Verlag über Anzeigen und Fremdbeilagen gelten ausschließ

lich die nachfolgenden Bedingungen. Zwischen dem Verlag und dem Auftraggeber wird beim ersten 
Vertragsschluss vereinbart, dass diese Bedingungen auch für sämtliche Folgegeschäfte – auch sol
che, die mündlich insbesondere telefonisch abgeschlossen werden – gelten. Einkaufs und sonstige 
Bedingungen des Auftraggebers gelten nur insoweit, als sie den nachfolgenden Bedingungen nicht 
widersprechen.

1.2  Diese Bedingungen gelten sinngemäß auch für Aufträge über Beikleber, Beihefter, technische Son
derausführungen sowie elektronische und andere Werbeformen.

2. Definitionen
2.1  „Anzeigenauftrag“ im Sinn der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag 

zwischen Verlag und Auftraggeber über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen, elekt
ronischer oder anderer Werbemittel (nachfolgend „Anzeigen“ genannt) von Werbung treibenden in 
Medien des Verlages zum Zweck der Verbreitung.

2.2  Ein „Abschluss“ ist ein Vertrag über die Veröffentlichung mehrerer Anzeigen unter Beachtung 
der dem Werbungtreibenden gemäß Preisliste zu gewährenden Rabatte, wobei die jeweiligen 
Veröffentlichungen auf Abruf des Auftraggebers erfolgen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das 
Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit 
Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb eines Jahres ab 
gerufen und veröffentlicht wird.

3. Druckunterlagen, Auftragsbearbeitung
3.1  Der Auftraggeber ist verpflichtet, die (auch digitalen) Druckunterlagen ordnungsgemäß und recht

zeitig vor Schaltungsbeginn entsprechend den technischen und terminlichen Vorgaben des Verlages 
anzuliefern. Eventuelle Nachbearbeitungen gehen vorbehaltlich individueller Vereinbarung zu Las
ten des Auftraggebers. Sollte der Auftraggeber dieser Verpflichtung nicht nachkommen und daher 
eine Schaltung nicht möglich sein, bleibt die Zahlungsverpflichtung des Auftraggebers hiervon un
berührt.

3.2  Anzeigen, die aufgrund ihrer Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom 
Verlag mit dem Wort „Anzeige“ kenntlich gemacht.

3.3  Die Platzierung der Anzeige wird nach billigem Ermessen und größtmöglicher Berücksichtigung der 
Interessen des Auftraggebers vorgenommen. Rubrizierte Anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik 
abgedruckt, ohne dass dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf. 

3.4  Für Anzeigen, die nur in bestimmten Heftnummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten 
Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen Platzierwünsche so rechtzeitig beim 
Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn 
der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist.

3.5  Der Verlag ist in seiner Entscheidung frei, Anzeigen eines Konkurrenten des Auftraggebers zu veröf
fentlichen.

3.6  Druckunterlagen werden durch den Verlag nur auf besondere Anforderung an den Aufraggeber zu
rückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung der Druckunterlagen endet drei Monate nach der erstma
ligen Verbreitung der Anzeige.

4. Veröffentlichung, Ablehnungsbefugnis
4.1  Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge oder einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlus 

ses abzulehnen, wenn z.B.
 – deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder
 –  deren Veröffentlichung für den Verlag wegen des Inhalts, der Gestaltung, der Herkunft oder der 

technischen Form unzumutbar ist.

4.2  Anzeigen, die Werbung Dritter oder für Dritte enthalten (Verbundwerbung), bedürfen in jedem Ein
zelfall der vorherigen schriftlichen Annahmeerklärung des Verlages. Diese berechtigt den Verlag zur 
Erhebung eines Verbundaufschlages.

4.3  Die Ablehnung einer Anzeige oder eines anderen Werbemittels wird dem Auftraggeber unverzüglich 
mitgeteilt.

5. Probeabzüge, Chiffrewerbung
  Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwor

tung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkor
rekturen, die ihm bis zum Anzeigenschluss oder innerhalb der bei der Übersendung des Probeabzu
ges gesetzten Frist mitgeteilt werden.

  Bei Chiffrewerbung wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der An 
gebote die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns an. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Chiffre  
werbung werden nur auf dem normalen Postweg weitergeleitet. Wertvolle Unterlagen sendet der 
Verlag zurück, ohne jedoch dazu verpflichtet zu sein. Dem Verlag kann einzelvertraglich als Vertreter 
das Recht eingeräumt werden, die eingehenden Angebote anstelle und im erklärten Interesse des 
Auftraggebers zu öffnen.

6. Anzeigenbeleg
  Der Verlag liefert auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach Art und Umfang des Anzeigen auftrags 

werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder vollständige Belegnummern geliefert. Kann ein Be
leg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche  Bescheinigung des 
Verlages über die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.

7. Gewährleistung
7.1  Vereinbart ist die für den belegten Titel nach Maßgabe der Angaben in den aktuellen Media

daten sowie in der Auftragsbestätigung übliche Beschaffenheit der Anzeigen oder anderen  
Werbemittel im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten. Dies gilt nur 
für den Fall, dass der Auftraggeber die Vorgaben des Verlages zur Erstellung und Übermittlung von 
Druckunterlagen einhält.

7.2  Entspricht die Anzeige nicht der vertraglich geschuldeten Beschaffenheit bzw. Leistung, so hat der 
Auftraggeber Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, in dem Aus
maß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde.

 Der Verlag hat das Recht, eine Ersatzanzeige zu verweigern, wenn
 –  diese einen Aufwand erfordert, der unter Beachtung des Inhalts des Schuldverhältnisses und 

der Gebote von Treu und Glauben in einem groben Missverhältnis zu dem Leistungsinteresse des 
Gläubigers steht, oder

 – diese für den Verlag nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich wäre.
  Lässt der Verlag eine ihm für die Ersatzanzeige des anderen Werbemittels gestellte ange 

messene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der 
Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrages.  
Bei unwesentlichen Mängeln der Anzeige ist die Rückgängigmachung des Auftrags ausgeschlossen.

8. Vergütung
8.1  Sämtliche Preise in der aktuellen Preisliste des Verlags verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer in ge

setzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung.
8.2  Kosten des Verlages für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende Änderungen der Druck

vorlagen hat der Auftraggeber zu tragen.
8.3  Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Ver 
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 trägen und Abrechnungen mit den Werbungtreibenden an die aktuelle Preisliste des Verlages zu  
 halten.
8.4  Preisänderungen für erteilte Anzeigenaufträge sind wirksam, wenn sie vom Verlag mindestens ei

nen Monat vor Veröffentlichung der Anzeige oder des anderen Werbemittels angekündigt werden. 
Im Falle einer Preiserhöhung steht dem Auftraggeber ein Rücktrittsrecht zu. Das Rücktrittsrecht 
muss schriftlich innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Mitteilung über die Preis erhöhung ausge
übt werden.

8.5  Rabatte werden außer bei besonderer Vereinbarung nicht gewährt für Unternehmen, deren 
 Geschäftszweck unter anderem darin besteht, für verschiedene Werbungtreibende Anzeigenauf
träge zu erteilen, um eine gemeinsame Rabattierung zu beanspruchen.

8.6   Werden einzelne oder mehrere Abrufe eines Abschlusses aus Umständen nicht erfüllt, die der 
Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber dem Verlag, unbeschadet etwaiger weiterer 
Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnah
me entsprechenden Nachlass zu erstatten (Rabattnachbelastung). Der Auftraggeber hat, wenn 
nichts anderes vereinbart ist, rückwirkend Anspruch auf den seiner tatsächlichen Abnahme  
von Anzeigen oder anderen Werbemitteln innerhalb eines JahresAbschlusses entsprechenden 
Nachlass.

9. Zahlungsfrist, Verzug
  Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen Frist zu bezahlen, sofern nicht im 

einzelnen Fall schriftlich eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige 
Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste gewährt.

9.1  Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden bankübliche Zinsen sowie die Einziehungskosten be
rechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrags bis 
zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen.

  Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag be
rechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen 
ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betra
ges zum Anzeigenschlusstermin und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge abhän
gig zu machen.

10. Abtretung/Aufrechnung
  Die Abtretung der Ansprüche aus dem Anzeigenauftrag bzw. Abschluss bedarf der vorherigen 

schriftlichen Zustimmung des Verlags. Der Auftraggeber kann gegenüber Ansprüchen des Verlags  
nur dann aufrechnen, wenn die Forderung des Auftraggebers unbestritten oder rechtskräftig fest
gestellt ist. Ein Zurückbehaltungsrecht kann nur dann geltend gemacht werden, wenn der Zah
lungsanspruch des Verlags und der Gegenanspruch des Auftraggebers auf demselben Vertrags
verhältnis beruhen.

11. Auflagenminderung
  Aus einer Auflagenminderung kann nach Maßgabe des Satzes 2 bei einem Abschluss über meh

rere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt 
des mit der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres die Garantieauflage  unterschritten wird. 
Die Auflagenminderung ist jedoch nur dann ein zur Preisminderung berechtigender Mangel, wenn 
und soweit sie bei einer Garantieauflage bis zu 50000 Exemplaren mindestens 20 v.H. beträgt.

  Eine Auflagenminderung aus Gründen der Ziff. 14 bleibt unberücksichtigt. Als Garantieauflage 
gilt die in der Preisliste oder auf andere Weise genannte durchschnittliche Auflage oder, wenn 
eine Auflage nicht genannt ist, die durchschnittlich verkaufte (bei Fachzeitschriften ggf. die durch
schnittlich tatsächlich verbreitete) Auflage des vorausgegangenen Kalenderjahres. Dar über hinaus 

sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftrag
geber von dem Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erschei
nen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte.

12. Rechte Dritter, Nutzungsrechte
12.1  Der Auftraggeber gewährleistet, dass er alle zur Schaltung der Anzeige erforderlichen Rechte 

besitzt. Der Auftraggeber stellt den Verlag im Rahmen des Anzeigenauftrags von allen An
sprüchen Dritter und den Kosten zur notwendigen Rechtsverteidigung frei. Der Auftraggeber ist  
verpflichtet, den Verlag nach Treu und Glauben mit Informationen und Unterlagen bei der Rechts
verteidigung gegenüber Dritten zu unterstützen.

12.2  Der Auftraggeber überträgt dem Verlag die für die Schaltung der Anzeige nach Maßgabe des Anzei
genauftrags erforderlichen Vervielfältigungs und Verbreitungsrechte.

13. Haftung
13.1  Der Verlag haftet für Schäden des Auftraggebers, die der Verlag, seine gesetzlichen Vertreter, lei

tenden Angestellten oder Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt haben.
13.2  Der Schadensersatzanspruch ist auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt, im 

Falle des Verzugs auf 5% des Auftragswerts. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt 
unberührt.

13.3  Schadenersatzansprüche gegen den Verlag verjähren nach Ablauf von 12 Monaten seit ihrer Entste
hung, es sei denn, sie basieren auf einer unerlaubten oder vorsätzlichen Handlung.

13.4  Soweit die Haftung des Verlags ausgeschlossen ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der 
Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Verlags.

13.5  Im Falle eines Überganges der Zeitschrift auf einen anderen Verlag, bedarf die Übernahme be
stehender Anzeigenaufträge der Zustimmung des Auftraggebers. Sollte die Zeitschrift eingestellt 
werden, werden beide Vertragsparteien von ihren Leistungspflichten frei, ohne dass Schadenser
satzansprüche geltend gemacht werden können.

14. Betriebsstörungen
  Bei Betriebsstörungen oder in Fällen höherer Gewalt, Arbeitskampf, Beschlagnahme, Verkehrs

störungen, allgemeiner Rohstoff oder Energieverknappung und sonstigen Ereignissen, die der 
Verlag nicht zu vertreten hat – sowohl im Betrieb des Verlags als auch in fremden Betrieben, 
derer sich der Verlag zur Erfüllung seiner Verbindlichkeiten bedient – ist die Haftung für Verzug  
und Unmöglichkeit ausgeschlossen. In diesen Fällen hat der Verlag Anspruch auf volle Bezah
lung der veröffentlichten Anzeigen, wenn das Verlagsobjekt mit 80% der im Durchschnitt der 
letzten vier Quartale verkauften oder auf andere Weise zugesicherten Auflage vom Verlag aus 
geliefert worden ist. Bei geringeren Verlagsauslieferungen wird der Rechnungsbetrag im gleichen  
Verhältnis gekürzt, in dem die garantierte verkaufte oder zugesicherte Auflage zur tatsächlich aus
gelieferten Auflage steht.

15. Erfüllungsort, Gerichtsstand
15.1 Erfüllungsort ist der Sitz des Verlags.
15.2  Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder bei öf 

fentlichrechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz des Verlags. Soweit An
sprüche des Verlags nicht im Mahnverfahren geltend gemacht werden, bestimmt sich der Gerichts
stand bei NichtKaufleuten nach deren Wohnsitz.

15.3  Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers, auch bei NichtKaufleuten, im 
Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Vertragsschluss sei 
nen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als 
Gerichtsstand der Sitz des Verlags vereinbart.
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